
Vertrieb Abo, P.DBR 3(1) 
UteWohlgemuth  23.11.2010 

- 1 - 

DB Job-Ticket Information 
Stand: 01.11.2010 
 

DB Job-Ticket 
Der Freistaat Sachsen, vertreten durch das Sächsische Staatsministerium der Finanzen, hat mit der DB 
Vertrieb GmbH, Vertrieb Abo einen Rahmenvertrag über den Kauf sowie die finanzielle und administrative 
Abwicklung von DB Job-Tickets zum 01.01.2011 geschlossen. 

 

Was ist das DB Job-Ticket? 
Das DB Job-Ticket ist eine persönliche, nicht übertragbare Jahreskarte im Abo oder Monatskarte im Abo 
der DB. Das DB Job-Ticket ist nur zusammen mit einem amtlichen Lichtbildausweis gültig. Eine 
unentgeltliche BahnCard 25 wird dazu nicht ausgegeben. 
Das Ticket berechtigt zu beliebig vielen Fahrten auf den in der Fahrkarte angegebenen Strecken und 
Produktklassen. 
Das DB Job-Ticket für eine höhere Produktklasse (z. B. ICE) berechtigt auch zur Beförderung in einer 
niedrigeren Produktklasse (z. B. IC/EC). 
Für Fahrten innerhalb eines Verkehrsverbundes (z. B. VVO) können keine DB Job-Tickets mit der 
Produktnutzung C – Nahverkehr - genutzt werden, da diese nicht anerkannt werden. 
 

Wer kann das DB Job-Ticket nutzen? 
Nutzen können das DB Job-Ticket ständige Mitarbeiter /-innen des Freistaat Sachsen  
An Samstagen berechtigt es zur unentgeltlichen Mitnahme von bis zu vier Personen. 
Bei Ausscheiden aus dem Beschäftigungsverhältnis während der Vertragslaufzeit ist der Mitarbeiter 
verpflichtet, dies dem Abo-Center unverzüglich schriftlich mitzuteilen und die Fahrkarte zurückzugeben. 
 

Was kostet das DB Job-Ticket? 
Der Basispreis der DB Job-Tickets ist der zum Geltungsbeginn der Fahrkarte gültige Preis einer 
persönlichen Jahreskarte im Abonnement (Einmalzahlung) oder Monatskarte im Abonnement (monatliche 
Zahlung) für die jeweils gewünschte Relation, Produkt- und Wagenklasse. Die Preise bei Einmalzahlung 
werden während der Geltungsdauer des jeweiligen Geltungsjahres garantiert. Wird der Preis für die  

Mobility BahnCard 100 (Einmalzahlung/monatlicher Abo-Preis) erreicht, wird dieser zum Basispreis.  
Der Abgabepreis der DB Job-Tickets ergibt sich aus dem Basispreis, der abhängig von der Anzahl der 
insgesamt von dem Freistaat Sachsen abgenommen DB Job-Tickets um 10 % (IC/EC und C) bzw. um 5 
% (ICE) reduziert wird. Hinzu kommt ein Serviceentgelt in Höhe von 9,90 € jährlich. 
Den Basispreis für die gewünschte Strecke ist abrufbar über: www.bahn.de/Angebotsberatung/Pendler 
unter „Jetzt Preise vergleichen und bestellen“.  
 

Wo erhalte ich das DB Job-Ticket? 
 
Sie erhalten das DB Job-Ticket bei folgendem Abo-Center: 

DB Vertrieb GmbH 

Abo-Center Saarbrücken 

Am Hauptbahnhof 4 

66111 Saarbrücken 

Tel.: 01805 033066* 

Fax: 0681 308 3405 

eMail: db.abocenter.saarbruecken@deutschebahn.com 

*14 ct/Min. aus dem Festnetz via Vodafone. Tarif bei Mobilfunk max. 42ct/Min. 
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Wie erhalte ich das DB Job-Ticket? 
 
Das DB Job-Ticket ist von Ihnen spätestens einen Monat vor Beginn der Laufzeit unter Verwendung eines 
Bestellvordrucks beim Abo-Center zu bestellen. Die Laufzeit muss nicht am 1. Januar eines 
Jahres beginnen, sondern der Monat des Beginns kann beliebig gewählt werden. Zusammen mit der 
Bestellung wird die DB Vertrieb GmbH, Vertrieb Abo ermächtigt, das Entgelt für das DB Job-Ticket sowie 
das Serviceentgelt einzuziehen. 
Beim erstmaligen Vertragsabschluss muss Ihre Personalstelle bestätigen, dass Sie zum berechtigten 
Personenkreis gehören. Das DB Job-Ticket wird Ihnen dann direkt vom Abo-Center zugesendet. 
 

Wann muss ich das DB Job-Ticket bezahlen? 
Die Zahlung des Entgeltes (Jahresbetrag oder Monatsbetrag für jeden Monat) für das DB Job-Ticket 
sowie die Zahlung des Serviceentgeltes wird bei Vertragsbeginn fällig und erfolgt im Wege des 
Lastschriftverfahrens durch Bankeinzug vom Konto des berechtigten Mitarbeiters. (Der Bankeinzug erfolgt 
jeweils zu Vertragsbeginn (Geltungsbeginn) bzw. zu jedem monatlichen Stichtag sowie zu den jährlich 
bzw. monatliche folgenden Stichtagen bei Vertragsverlängerung der Fahrkarte. 
 

Ich habe bereits eine DB Jahreskarte im Abo / Monatskarte im Abo … 
Die Kündigung einer bereits vorhandenen Jahreskarte im Abonnement / Monatskarte im Abonnement in 
ein DB Job-Ticket ist möglich unter folgender Voraussetzung: 
Eine Jahreskarte (Jahreskarte im Abo/Monatskarte im Abo) kann während der ersten 10 Monate des 
jeweiligen Geltungsjahres mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende gekündigt werden beim 
jeweils zuständigen Abo-Center. Bei vorzeitiger Kündigung - Abo läuft nicht 1 Jahr – erfolgt eine Nach-
berechnung, für den abgelaufenen Geltungszeitraum wird der Differenzbetrag zum Preis der Monatskarte 
nacherhoben. Es ist meistens besser, dass die bestehenden DB Abos auslaufen und dann erst ein DB 
Job-Ticket bestellt wird. Sie können auch jetzt schon die bestehenden DB Abos kündigen, auch wenn das 
in der Zukunft liegt. Empfehlung / Beispiele: 
Bestehendes Abo hat den 1. Geltungstag 01.06.10 und endet am 31.05.11, Abo kündigen zum 31.05.11 
und neues DB Job-Ticket ab 01.06.11 bestellen. Wird das Abo zum 31.12.10 gekündigt, wird der Mit-
arbeiter nachbelastet für die genutzten 7 Monate auf den Monatskartenpreis. Kein Vorteil mehr! 
Bestehendes Abo hat den 1. Geltungstag 01.01.10 und endet am 31.12.10, Abo kündigen zum 31.12.10 
und neues DB Job-Ticket ab 01.01.11 bestellen 
 

Wie kündige ich das DB Job-Ticket? 
Das Abonnement gilt zwölf Kalendermonate (beginnend am Monatsersten) und verlängert sich jeweils um 
ein weiteres Jahr automatisch, wenn es nicht spätestens einen Monat vor Ablauf des Geltungsjahres 
schriftlich gekündigt worden ist. Nach einer wirksamen Kündigung verliert das DB Job-Ticket seine 
Gültigkeit und ist bis zum 5. des Folgemonats an das Abo-Center zurückzusenden. 
Während der ersten zehn Monate des jeweiligen Geltungsjahres kann das DB Job-Ticket mit einer Frist 
von einem Monat zum Monatsende schriftlich gekündigt werden. Für den abgelaufenen Vertragszeitraum 
wird dann der Preis der regulären Monatskarte zugrunde gelegt; ein Mehrbetrag wird erstattet. 
Die DB ist zur sofortigen fristlosen Kündigung Ihres Vertrages berechtigt, wenn eine missbräuchliche 
Verwendung des DB Job-Tickets festgestellt wird. 
 
Für weitere Fragen zu Ihrem DB Job-Ticket (Fahrpreise, Streckeninformation usw.) steht Ihnen das 
Abo-Center in Saarbrücken gerne zur Verfügung. 
 

 
 


